
Übernahme von Kosten für Hilfsmittel und bauliche Maßnahmen  
 

- die aus gesundheitlichen Gründen für die Berufsausübung 
erforderlich sind - durch den Dienstherrn 

 

Ab dem 01.01.2010 sind für die Genehmigung von Anträgen auf Hilfsmittel bzw. 
bauliche Maßnahmen bei Kosten bis 5.000,- € die jeweiligen Regierungspräsi-
dien, Abt. 7 - Schule und Bildung zuständig. 
 

Bei Kosten von über 5.000,- € ist für die Genehmigung das Kultusministerium 
zuständig. 
 

 Die Anträge dazu müssen jedoch immer auf dem Dienstweg an das  
zuständige Regierungspräsidium gestellt werden. 

 

Dabei gilt grundsätzlich: Die Beantragung auf Übernahme von Kosten für Hilfs-
mittel oder bauliche Maßnahmen müssen bei dem zuständigen Regierungsprä-
sidium immer vor dem Erwerb bzw. vor der Bezahlung der entsprechenden 
Summe auf eigene Rechnung erfolgen! 
 

Eine nachträgliche Erstattung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

Wichtiger Hinweis:  
 

Vor einer Antragstellung immer von der zuständigen Bezirksvertrauensperson 
bzw. der zuständigen Hauptvertrauensperson beraten lassen. 
 

Ansprechpartner an den Regierungspräsidien (RP) 
 

 
 

 
Zuständige Ansprechpartner/in 
 

 
Bereiche 

 

RP  
Freiburg 

 

Frau Sandra Feißt 
0761/208-6100 
sandra.feisst@rpf.bwl.de 
 

 

GYM und BS 
 
 
 

 
Frau Heike Lübben 
0761/208-6091 
heike.luebben@rpf.bwl.de 

 
GHWRGS 

 

RP  
Karls-
ruhe 

 

Frau Jutta Unger 
0721/926-3240 
jutta.unger@rpk.bwl.de 

 

GHWRGS, GYM und 
BS 

 

RP  
Stuttgart 
 

 

Kein/e bestellten Ansprechpartner/in 
 

 

RP  
Tübingen 

 

Frau Gudrun Witzel-Steimle  
07071 / 757-2016 
Gudrun.WitzelSteimle@rpt.bwl.de 
 

 

GHWRGS, GYM und 
BS 
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